
369 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XII. GP. 

30. 3. 1971 

Einspruch des Bundesrates 
gegen den' Gesdzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. März 1971, b~treffend ein Bundes­
gesetz über Maßnahmen auf qem Gebiete des 
Bewertungsrech tes (Bewertungsgesetz-Novelle 

Republik österreich 

BU!l'deskanzleramt 

GZ 51.513-2b/71 

An das 

1971) 

Präsidium des Nationalrates 

Wien 

der und Gemeinden erheblich auswirken, wobei 
sich diese Ausw:irkungen für die Länder und Ge­
mein'den in erster Linie !bei der Etbseha,ft·ssteuer, 
der GeweI1bekapitalsteuer und der Grulldsteuer 
ergeben. ' 

Wesentlich wird das Steueraufkommen. durch 
Bestimmungen uber die Ein!bezi~hung oder 
Außerachtlassting von Wirtschaftsgüternindie 
Bemessungsgrundlage der einzelnen Steuern be­
einflußt. Dies gilt insbesondere für die neuge­
sch'affene Bestimmung des § 64 Abs. 1, wonach 
Pensionsrückstellungen im Gegensatz zur grund­
sätzlichen Bestimmung des § 6, der die Berück­
sichtigung von aufschiebend bedi'ngten Lasten als 
Schulden untersagt, nunmehr als ahzugsfähige 
Schulden anzuerkennen sind. 

Durch die Beibehaltung des Hektarhöchstsatzes 
für das landwirtsch·a,ftliche Vermögen von 
20.000 S erfolgt nicht nur keine Anpassung der 

Der Vorsitzende' des Bundesrates hat mit landwirtschaftlichen Hektarsätze an die ge­
Schreiben vom 25. März 1971, Z1. 52-:BR/1971 , änderten Geldverhältnisse, sondern es werden 
mitgeteilt, daß der Bundesrat in seiner Sitzung sich hj'edurch auch Ausfälle Ibei der Grundsteuer 
am 25. März 1971 den Gesetzesbeschluß des ergeben. Die gleichzeitige Verlängerung des. 
Nationalrates vom 10. März 1971 betreffend das Hauptfeststellungszeitraumes von 6 auf 9 Jahre 

Bundesgesetz über Maßnahmen auf dem Ge- hat zur Folge, daß ,die Gemeinden ihr Aufkom­
biete des Bewertungsrechtes (Bewertungsgesetz- men an Grundsteuer auch in Hinkunft nicht 
Novelle 1971) valorisieren können. 

in Verhandlung gezogen und beschlossen hat, Zu einer wesentlichen Verringerung des Steuer-
gegen diesen Gesetzes'beschluß mit der aus der aufkommens führen auch alle neugeschaffenen 
Anlage ersichtlich:enBegrün'dung Einspruch zu Bestimmungen, die die Bewertung von Aktien 
erheben. . und Anteilen zum Gegenstand haben. Dies umso-

mehr, als die Sonider'bestimmung über die Be-
Hievon beehre ich mich, Igemäß Art. 42 Abs. 3 wertung von Aktien und Anteilen nun mehr 

des Bundes-Verfassungsgesetlzes in der Fassung auch für die Erbschaftssteuer Geltung haben soll. 
von 1929 Mitteilung zu machen. 

2. Die Behandlung der Bewertungsg.esetz-No-
26. März 1971 velle wurde vom Finanz- und Budgetausschuß 

Der Bundeskanzler: 

Kreisky 

Begründung 
zum Einspruch des Bundesrates gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
10. März 1971, betreffend ein Bundesgesetz 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des Be­
wertungsrechtes (Bewertungsgesetz .. Novelle 

1971) 

1. Durch die gegenständliche Bewertungsgesetz­
NOV1elle werden lbenrächtlicheSteuetausfälle be­
wirkt, die si'ch nicht nur auf das Steueraufkom­
men des Bundes, sondern auch auf jenes der Län-

übereiltabgeschlossen,sodaß der mit dieser 
Materie befaßte Unterausschuß keine Gelegenheit 
hatte, seine Ar'h-eit zu 'heenden. Die Gesetzes­
novelle ist daher mit einer Anzahl von 
legistischen Fehlern behaftet, die deren Voll­
ziehung erschwer'en und die Verwaltung be­
lasten. 

Einige 'Bestimmungen der Novene sind sogar 
pra:ktisch nicht vollZ'ieihbar; aIs Beispiele selen 
erwähnt: 

Das geltende Erbschafts- und Schenkungs­
steuergesetz ist in allen seinen Bestimmungen 
darauf abgestellt, daß der Erwerber bei einem 
Erwetib von Todes wegen Ibzw. bei einer Zu­
wendung unter Lebenden die ihm im Zeitpunkt 
des Erwerbes effektiv zukommende Bereicherung 
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2 369 der Beibgen 

zu versteuern hat. § 1 Abs. 2 der Bewertungs­
gesetz-Novelle 1971, wonach nunmehr für die 
E~bschalfts- und Schenkungmeuer die §§ 18 
bis 79 - mi·t Ausnahme der §§ 69 und 70 -
uneingesch'ränkt Anwendung zu finden haben, 
stehen mit diesen Grun:dsätzen in einem unlös­
baren Wi'derspruch, weil nicht mehr das am 
Stichtag (Zeitpunkt des Erwerhes) anfallende Ver­
mögen, sondern ein zu einem anderen Zeitpunkt 
festgestelltes. Vermögen der Besteuerung unter­
wOl"'fen wird, ohne Rüdisicht auf zwischenzeitig 
eingetretene V.eränderungen des Vermögens dem 
Umfang und dem Werte nach. Daraus ergibt 
sich eine Situation, die das geltende Er'bsdufts­
und Schenkungssteuergesetz praktisch unan­
wendbar macht. 

Weiters ist z. B. § 15 Albs. 4 der Bewertungs­
gesetz-Novene 1971 nicht vollziehbar, weil nicht 
auf § 69 Z. 4, sondern unrichtigerweise auf § 69 
Z. 6, der vom "überbestand an umlaufenden 
BetriebS'lIlitteln eines land- und forstwirtschaft­
lichen Betriebes" spricht, Bezug genommen wird. 
Ferner wurde es unterlassen, § 78 Abs. 3 dahin­
gehend zu ändern, daß auf den Freibetrag ge­
mäß § 69 Z. 1 Bezug genommen wird. Da·durch, 
daß im § 69 die bisherigen Z. 1, 2, 3 in der 
neuen Z. 1 zusammengefaßt wurden, hätte 'audl 
die Zitierung im § 78 Abs. 3 geändert werden 
müssen. Da § 78 Abs. 3 nunmehr nicht vollzieh­
bar ist, kann der im § 69 Z. 1 vorgesehene 
Frerbetrag von 50.000 S nur ,einmal gewährt 
werden. 
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